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(54) Bezeichnung: Batterie mit Gehäuse aus Kunststoff laminiertem Faserverbund sowie Batteriesystem und
Kraftfahrzeug mit Batterie

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Batterie
(11) mit einem Gehäuse (12). Ferner betrifft die Erfindung
ein Batteriesystem sowie ein Kraftfahrzeug mit jeweils we-
nigstens einer Batterie (11). Um die spezifische Energie der
Batterie (11) zu erhöhen, ist erfindungsgemäß vorgesehen,
dass das Gehäuse (12) wenigstens eine Wandung (1) aus
einem Kunststoff laminierten Faserverbund (2) aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Batte-
rie mit einem Gehäuse und einer im Gehäuse ange-
ordneten elektrochemischen Zelle zur Speicherung
elektrischer Energie. Ferner betrifft die Erfindung ein
Batteriesystem sowie ein Kraftfahrzeug, jeweils mit
wenigstens einer Batterie.

Stand der Technik

[0002] Batterien sowie Batteriesysteme und Kraft-
fahrzeuge mit Batterien der eingangs genannten Art
sind allgemein bekannt. Insbesondere wenn die Bat-
terie in einem mobilen Gerät, beispielsweise einem
Mobiltelefon, einem tragbaren Computer oder einem
Kraftfahrzeug verwendet werden soll, ist es vorteil-
haft, wenn die sogenannte spezifische Energie der
Batterie möglichst hoch ist. Die spezifische Energie
der Batterie wird in Wattstunden pro Kilogramm ge-
messen und gibt an, wie viel Energie in einem Kilo-
gramm Batterie gespeichert werden kann.

[0003] Eine Möglichkeit zur Erhöhung der spezifi-
schen Energie der Batterie besteht darin, die in der
Batterie speicherbare Energiemenge zu erhöhen. Die
Erhöhung der speicherbaren Energiemenge ist je-
doch nicht ohne Weiteres, und insbesondere nur mit
einem hohen Entwicklungsaufwand möglich.

[0004] Eine weitere Möglichkeit zur Erhöhung der
spezifischen Energie der Batterie besteht darin, die
Batterie mit einem möglichst geringen Gewicht zu
bauen. Viele Batterien verwenden ein Metallgehäu-
se, das einen großen Anteil am Gewicht der Batte-
rie hat. Zur Verringerung des Gewichtes der Batte-
rie ist bekannt, das Metallgehäuse durch eine Kunst-
stofftasche zu ersetzen. Eine solche Batterie mit ei-
ner Kunststofftasche als Gehäuse ist beispielsweise
in der WO 02/101849 A2 beschrieben. Derartige Bat-
terien haben jedoch den Nachteil, dass sie die elek-
trochemische Zelle der Batterie wenn überhaupt nur
geringfügig gegen äußere mechanische Belastungen
schützen. Bei der Handhabung einer solchen Batte-
rie ist also große Vorsicht walten zu lassen, um ei-
ner Beschädigung der elektrochemischen Zelle vor-
zubeugen.

Offenbarung der Erfindung

[0005] Erfindungsgemäß wird eine Batterie mit ei-
nem Gehäuse bereitgestellt, wobei das Gehäuse we-
nigstens eine Wandung aus einem Kunststoff lami-
nierten Faserverbund aufweist. Ferner werden erfin-
dungsgemäß ein Batteriesystem und ein Kraftfahr-
zeug bereitgestellt, wobei die Batterie des Batterie-
systems beziehungsweise des Kraftfahrzeuges eine
erfindungsgemäße Batterie ist.

[0006] Der Kunststoff laminierte Faserverbund weist
eine höhere mechanische Stabilität als die Kunst-
stofffolie der bekannten Kunststofftasche und dabei
ein geringeres spezifisches Gewicht als die für viele
Gehäuse verwendeten Metalle auf. Ein Gehäuse mit
einer Wandung aus dem Kunststoff laminierten Fa-
serverbund ist daher stabiler als die Kunststofftasche
und leichter als ein Gehäuse aus Metall. Ferner ist
ein Gehäuse mit wenigstens einer Wandung aus dem
Kunststoff laminierten Faserverbund preiswerter her-
zustellen als ein Metallgehäuse.

[0007] Die erfindungsgemäße Lösung kann durch
verschiedene, jeweils für sich vorteilhafte, beliebig
miteinander kombinierbare Ausgestaltungen weiter
verbessert werden. Auf diese Ausgestaltungsformen
und die mit ihnen verbundenen Vorteile ist im Folgen-
den eingegangen.

[0008] In einer ersten vorteilhaften Ausgestaltungs-
form kann der Faserverbund an seiner ins Innere des
Gehäuses weisenden Innenseite elektrolytbeständig
und -dicht ausgerüstet sein. Insbesondere kann der
Faserverbund an seiner Innenseite dauerhaft, also
für die erwartete Lebensdauer des Gehäuses und/
oder der Batterie, elektrolytbeständig und -dicht aus-
gebildet sein.

[0009] Durch die elektrolytbeständige und -dichte
Ausgestaltung des Faserverbundes ist die Verwen-
dung eines separat ausgebildeten Schutzes des Fa-
serverbundes vor dem Elektrolyt nicht notwendig. Der
Aufbau und die Handhabung des Gehäuses sind da-
her einfach und kostengünstig.

[0010] Gemäß einer weiteren möglichen vorteilhaf-
ten Ausgestaltungsform kann der Faserverbund an
seiner vom Inneren des Gehäuses wegweisenden
Außenseite dauerhaft feuchtigkeitsbeständig und -
dicht ausgerüstet sein. In den Faserverbund von au-
ßen eindringende Feuchtigkeit würde nicht nur die
mechanische Stabilität des Faserverbundes und so-
mit zumindest der wenigstens einen Wandung des
Gehäuses beeinträchtigen. Vielmehr würde Feuch-
tigkeit, die durch den Faserverbund ins Innere des
Gehäuses eindringt, auch mit dem Elektrolyt reagie-
ren können, was zu einer Fehlfunktion der Batterie
führen würde.

[0011] Der Faserverbund kann gemäß einer weite-
ren vorteilhaften Ausgestaltungsform mehrlagig aus-
gebildet sein, sodass einzelne Lagen speziell auf
die Funktion Elektrolytbeständigkeit sowie Elektrolyt-
dichtheit, Feuchtigkeitsbeständigkeit sowie Feuchtig-
keitsdichtheit und/oder mechanische Stabilität aus-
gelegt sein können. Insbesondere kann der Faserver-
bund mit einer Außenlage, einer Innenlage und einer
zwischen der Außenlage und der Innenlage angeord-
neten Zwischenlage aufgebaut sein.
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[0012] Die Außenlage kann ausgebildet sein, feuch-
tigkeitsbeständig und -dicht zu sein. Insbesondere
kann die Außenlage als eine zumindest einen Kunst-
stoff enthaltende Folie ausgeformt oder eine Kunst-
stofffolie sein. Die Innenlage kann elektrolytbeständig
und -dicht ausgebildet sein und zumindest eine we-
nigstens einen Kunststoff enthaltende Folie aufwei-
sen oder eine Kunststofffolie sein.

[0013] Geeignete Kunststofffolien für die Außenla-
ge und/oder Innenlage sind beispielsweise Folien
mit oder aus einem Polymer, etwa Polyethylen, Po-
lypropylen, Polyamid, Polyethylenterphthalat, Polyo-
lefin oder Kombinationen aus diesen oder anderen
Kunststoffen. Auch polar modifizierte Varianten die-
ser Kunststoffe können verwendet werden. Die In-
nenlage kann insbesondere Polyolefin, Polyethylen,
Polypropylen oder polar modifizierte Varianten die-
ser Kunststoffe, womöglich in Kombination mit ande-
ren Kunststoffen, aufweisen. Die Außenlage bezie-
hungsweise die Innenlage weisen beispielsweise Di-
cken zwischen 5 und 150 μm und vorzugsweise von
23 μm auf.

[0014] Die Zwischenlage kann als eine im Wesent-
lichen formstabile Stützlage ausgebildet sein, wobei
die Zwischenlage allein oder im Faserverbund eine
höhere Stabilität als der Kunststoffbeutel des Stan-
des der Technik aufweist und insbesondere im We-
sentlichen selbsttragend und durch ihr Eigengewicht
nicht nur lokal, sondern entlang ihrer gesamten Au-
ßen- oder Innenseite biegend ausgebildet ist.

[0015] Die Zwischenlage ist vorzugsweise aus ei-
nem ein Fasermaterial aufweisenden Material gefer-
tigt und kann insbesondere aus dem Fasermaterial
bestehen. Das Fasermaterial ist beispielsweise Roh-
papier, Karton oder eine Textilfaser, zum Beispiel
Vliesmaterial. Derartige Fasermaterialien sind preis-
wert herzustellen und zu verarbeiten und weisen im
Vergleich zur Kunststofffolie der Kunststofftasche ei-
ne hohe mechanische Stabilität auf. Die Zwischenla-
ge kann eine Dicke zwischen 50 μm und 2 mm und
vorzugsweise von 0,5 mm aufweisen.

[0016] Um zu vermeiden, dass Fluide und beispiels-
weise Gase wie etwa Sauerstoff von außen in das
Gehäuse eindringen und mit dem Elektrolyt reagie-
ren, kann der Faserverbund eine eine Gasbarriere
ausbildende Trennlage aufweisen. Die Trennlage ist
vorzugsweise zwischen der Innenlage und der Au-
ßenlage angeordnet, sodass sie weder mit Umge-
bungsfeuchtigkeit noch mit dem Elektrolyt in Kon-
takt kommt. Beispielsweise kann die Trennlage zwi-
schen der Zwischenlage und der Innenlage angeord-
net sein.

[0017] Eine geeignete Trennlage ist beispielsweise
eine Metallfolie, die gasundurchlässig ausgeformt ist.
Eine Metallfolie aus Aluminium ist preiswert herzu-

stellen und hat im Vergleich zu Metallfolien aus an-
deren Metallen ein geringes Gewicht. Die Metallfo-
lie kann aus einem im Wesentlichen reinen Metall,
beispielsweise aus einem 99%igen Aluminium, oder
aus einer Metalllegierung, beispielsweise einer Alu-
miniumlegierung, mit einer Dicke zwischen 5 und 150
μm ausgebildet sein. Als Metallfolie in den Faser-
verbund eingebracht kann die Trennlage beispiels-
weise eine Dicke von 15 μm aufweisen. Alternativ
kann die Trennlage durch ein Beschichtungsverfah-
ren, beispielsweise Bedampfen, auf die Zwischenla-
ge oder die Innenlage aufgebracht sein und als ein
Metallfilm eine Stärke zwischen vorzugsweise von 0,
5 μm und 10 μm und 5 μm aufweisen.

[0018] Zur Fixierung der Trennlage im Faserver-
bund kann diese stoffschlüssig mit der Zwischenlage
verbunden sein. Beispielsweise kann der Faserver-
bund eine Laminatschicht aufweisen, die zwischen
der Trennlage und der Zwischenlage angeordnet ist
und diese stoffschlüssig miteinander verbindet. Die
Laminatschicht kann ein thermoplastisches, ein bin-
demittelhaltiges und/oder ein klebstoffhaltiges Mate-
rial aufweisen, sodass die Trennlage und die Zwi-
schenlage einfach und zu geringen Kosten durch die
Laminatschicht aneinander befestigt sind.

[0019] Vorzugsweise ist die Laminatschicht aus Po-
lyethylen, Polypropylen, polar modifizierten Varian-
ten dieser Kunststoffe oder Kombinationen aus die-
sen Kunststoffen oder Kombinationen eines dieser
Kunststoffe mit einem anderen Kunststoff oder einem
Kunststoffgemisch ausgeformt. Die Laminatschicht
kann insbesondere ein thermoplastischer Kunststoff
sein, sodass die Zwischenlage und die Trennlage
durch Erwärmen mit der Laminatschicht verbunden
sind. Die Laminatschicht kann eine Dicke zwischen
5 μm und 150 μm und vorzugsweise von 23 μm auf-
weisen.

[0020] Alternativ zum Einsatz eines thermoplasti-
schen Kunststoffes kann die Laminatschicht auch ein
Lack, beispielsweise auf Acrylatbasis, sein.

[0021] Während der Lebensdauer der Batterie kön-
nen durch chemische Prozesse innerhalb der Bat-
terie korrosive Materialien entstehen. Beispielswei-
se kann der Elektrolyt zu einem Fluorwasserstoff re-
agieren, welches das Gehäuse angreift. Zum Schutz
des Gehäuses kann der Faserverbund eine Korro-
sionsschutzlage aufweisen, die auf einer vom Inne-
ren des Gehäuses wegweisenden Seite der Innenla-
ge angeordnet sein kann. Die Korrosionsschutzlage
kann insbesondere die Innenlage vor dem Fluorwas-
serstoff schützen und als eine Fluorwasserstoffbar-
riere ausgebildet sein. In Versuchen hat sich heraus-
gestellt, dass Korrosionsschutzlagen aus Beschich-
tungen auf Basis von Chrom VI freiem Chromphos-
phat, Zirkonfluorid und/oder Titanfluorid besonders
wirksame Korrosionsschutzlagen bilden.
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[0022] Insbesondere greift Fluorwasserstoff Alumini-
um an, sodass die Korrosionsschutzlage vorzugswei-
se zwischen dem Innenraum des Gehäuses und der
Gasbarriere angeordnet ist.

[0023] Um das Gewicht des Gehäuses weiter zu re-
duzieren, kann nicht nur eine Wandung des Gehäu-
ses, sondern das Gehäuse größtenteils und sogar
vollständig aus dem Faserverbund ausgeformt sein.
Dabei kann der Faserverbund zur Ausformung des
Gehäuses gefaltet sein. Insbesondere kann der Fa-
serverbund zu einer zylindrischen oder prismatischen
Form und zum Beispiel kastenförmig gefaltet sein,
wobei das Innere des Gehäuses blockförmig ausge-
formt ist.

[0024] Zunächst kann der Faserverbund becherför-
mig mit einer beispielsweise rechteckigen Öffnung
gefaltet sein, sodass die elektrochemische Zelle ins
Innere des Gehäuses einfach eingesetzt werden
kann. Zum Schließen der Öffnung können zwei sich
gegenüberliegend angeordnete Seiten eines die Öff-
nung umlaufenden Kragens des Gehäuses gegen-
einander in Anlage gebracht und beispielsweise mit-
einander zu einer Siegelnaht verklebt oder thermisch
verschweißt werden.

[0025] Um ein kastenförmiges Gehäuse zu erhalten,
kann der verklebte bzw. verschweißte Kragen quer
zu seiner Längsrichtung umgefaltet werden. In bezie-
hungsweise entgegen seiner Längsrichtung über ei-
nen mittleren Teil des Gehäuses überstehende En-
den der Siegelnaht können auf Seitenflächen des
Gehäuses heruntergeklappt werden, um für das Ge-
häuse benötigten Bauraum einzusparen. Die über-
stehenden Enden können beispielsweise mit den Sei-
tenwänden verklebt oder verschweißt werden. Derart
kann nicht nur ein Deckel, sondern auch ein Boden
des Gehäuses ausgebildet werden.

[0026] Der Deckel kann zwei Durchführungsöffnun-
gen für Anschlusselektroden aufweisen. Die An-
schlusselektroden können die elektrochemische Zel-
le elektrisch kontaktieren und außerhalb des In-
neren des Gehäuses angeordnete Abschnitte zum
Anschluss eines Stromverbrauchers und/oder einer
Stromquelle aufweisen.

[0027] Um zu verhindern, dass durch die Durchfüh-
rungsöffnungen Feuchtigkeit oder Gase ins Innere
des Gehäuses hinein- oder aus dem Inneren des Ge-
häuses heraustreten, können die Elektroden wenigs-
tens teilweise zusammen mit einem die Durchfüh-
rungsöffnungen begrenzenden Material des Faser-
verbundes mit einem Kunststoff umspritzt sein. Bei-
spielsweise kann ein polar modifiziertes Polymer die
Elektroden und den Faserverbund fluiddicht mitein-
ander verbinden.

[0028] Im Betrieb der Batterie kann innerhalb des
Gehäuses Gas freigesetzt werden, wodurch der In-
nendruck des Gehäuses ansteigt. Der Druck kann so
groß werden, dass das Gehäuse diesem nicht immer
widerstehen kann. Folglich weist das erfindungsge-
mäße Gehäuse eine Druckablasseinrichtung auf. Die
Druckablasseinrichtung kann als ein durch den Fa-
serverbund ins Innere des Gehäuses ragendes Über-
druckventil ausgebildet sein, das wie die Anschlus-
selektroden durch einen Umspritzprozess fluiddicht
mit dem Faserverbund verbunden ist. Die Verwen-
dung eines Überdruckventils ist jedoch kostspielig
und verkompliziert die Herstellung des Gehäuses
durch den zusätzlichen Umspritzprozess.

[0029] Vorteilhafter, weil weniger aufwendig, ist es,
den Faserverbund lokal mechanisch geschwächt
auszubilden, sodass der Faserverbund an einem de-
finierten Ort dem Überdruck nachgibt und Gas aus-
treten lässt. Zum Beispiel kann eine Druckablassöff-
nung durch den Faserverbund ins Innere des Gehäu-
ses führen. Ein Rand der Druckablassöffnung ist vor-
zugsweise zumindest elektrolytbeständig und -dicht
sowie korrosionsgeschützt. Um ein ungewolltes Aus-
treten von Fluiden aus dem Gehäuse zu verhindern,
kann die Druckablassöffnung mit einer Berstscheibe,
beispielsweise eine Folie oder ein Folienstapel, ver-
schlossen sein. Die Folie oder der Folienstapel ist
vorzugsweise feuchtigkeits- und elektrolytbeständig
sowie -dicht und korrosionsfest und gibt dem Innen-
druck des Gehäuses erst bei einer vorbestimmten
Druckdifferenz zwischen dem Innendruck im Gehäu-
se und einem Umgebungsdruck nach.

[0030] Um den Elektrolyt in das Gehäuse einfüllen
zu können, kann der Elektrolyt beispielsweise wie
die elektrochemische Zelle durch die Öffnung ein-
gefüllt werden. Alternativ kann das Gehäuse eine
Elektrolyteinfüllöffnung aufweisen, die entsprechend
der Druckablassöffnung ausgebildet oder die Druck-
ablassöffnung sein kann. Nach dem Einfüllen des
Elektrolyten kann die Einfüllöffnung dauerhaft oder
als Druckablassöffnung beispielsweise mit einer Fo-
lie verschlossen sein.

[0031] Das Gehäuse ist beispielsweise ein Gehäu-
se der elektrochemischen Zelle, zum Beispiel eine
Batteriezelle, der Batterie. Weist die Batterie meh-
rere Batteriezellen mit dem erfindungsgemäßen Ge-
häuse auf, so vergrößert sich die Gewichtsersparnis
durch das erfindungsgemäße Gehäuse im Vergleich
zum bekannten Metallgehäuse durch die Verwen-
dung mehrerer solcher Batteriezellen weiter. Darüber
hinaus ist die elektrochemische Zelle der Batteriezel-
le durch das erfindungsgemäße Gehäuse besser ge-
schützt, als durch die Kunststofftasche. Beim Zusam-
menbau der Batterie können die Batteriezellen folg-
lich einfacher gehandhabt werden.
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[0032] Die Batterie ist vorzugsweise eine wiederauf-
ladbare Batterie, die wiederholt mit elektrischer En-
ergie aufgeladen werden kann. Zumindest eine der
elektrochemischen Zellen kann eine elektrochemi-
sche Zelle auf Lithiumbasis und vorzugsweise eine
Lithium-Ionen-Zelle sein.

[0033] Ein Antriebssystem des Kraftfahrzeuges
kann, Antriebsenergie von der Batterie empfangend,
mit der Batterie verbunden sein, und das Kraft-
fahrzeug ist vorzugsweise ein wenigstens teilweise
oder vollständig mit elektrischer Energie antreibbares
Kraftfahrzeug.

Zeichnungen

[0034] Im Folgenden ist die Erfindung beispielhaft
anhand von Ausführungsbeispielen mit Bezug auf die
Zeichnungen erläutert. Die unterschiedlichen Merk-
male der Ausführungsformen können dabei unab-
hängig voneinander kombiniert werden, wie es bei
den einzelnen vorteilhaften Ausgestaltungen bereits
dargelegt wurde.

[0035] Es zeigen:

[0036] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
Kunststoff laminierten Faserverbundes; und

[0037] Fig. 2 eine schematische Darstellung einer
Batterie mit einem Gehäuse aus einem Kunststoff la-
minierten Faserverbund.

Ausführungsformen der Erfindung

[0038] Zunächst sind Aufbau und Funktion eines er-
findungsgemäßen Kunststoff-Laminat-Faserverbun-
des mit Bezug auf das Ausführungsbeispiel der Fig. 1
beschrieben.

[0039] Fig. 1 zeigt abschnittsweise eine Wandung
1 eines Gehäuses einer Batterie. Die Wandung 1
weist zumindest abschnittsweise ein Material aus ei-
nem Kunststoff laminierten Faserverbund 2 auf und
kann insbesondere aus dem Faserverbund 2 beste-
hen. Der Faserverbund 2 ist mit mehreren Lagen 3 bis
8 ausgebildet, die im Ausführungsbeispiel der Fig. 1
der Deutlichkeit halber aufgefächert dargestellt sind.
In einem die Wandung 1 zumindest abschnittswei-
se ausbildenden Zustand des Faserverbundes 2 sind
die Lagen 3 bis 8 jedoch aneinander befestigt, so-
dass die Lagen 3 bis 8 einen Faserverbund 2 mit ei-
ner ausreichend festen und insbesondere selbsttra-
genden Struktur ausbilden.

[0040] Eine ins Innere des Gehäuses weisende In-
nenseite 9 des Faserverbundes 2 ist durch eine In-
nenlage 3 ausgebildet. Die Innenlage 3 steht im zu-
sammengebauten Zustand der Batterie womöglich
mit einem Elektrolyten der Batterie in Verbindung und

ist bevorzugt elektrolytbeständig und -dicht ausgebil-
det. Insbesondere kann die Innenlage 3 dauerhaft
elektrolytbeständig und -dicht sein, wobei die Min-
destdauer der Beständigkeit und Dichtheit der Le-
bensdauer des Gehäuses bzw. der Batterie entspre-
chen kann.

[0041] Die Innenlage 3 ist vorzugsweise eine Kunst-
stofffolie, die zumindest einen Kunststoff und bei-
spielsweise Polyethylen, Polypropylen, Polyamid,
Polyolefin oder Polyethylenterphtalat oder eine Kom-
bination eines oder mehrerer dieser Kunststoffe mit-
einander oder mit einem anderen Kunststoff aufweist.
In einer Dickenrichtung d des Faserverbundes 2 weist
die Innenlage 3 beispielsweise eine Dicke zwischen
5 μm und 150 μm und vorzugsweise von 23 μm auf.

[0042] Eine der Innenlage 3 bezüglich des Faserver-
bundes 2 gegenüberliegend angeordnete Außenlage
4 des Faserverbundes 2 ist zum Schutz gegen in das
Gehäuse eindringende Feuchtigkeit dauerhaft feuch-
tigkeitsbeständig und -dicht ausgebildet. Insbesonde-
re kann die Außenlage 4 ausgebildet sein, um kon-
densierte Luftfeuchtigkeit oder Wasserdampf nicht
passieren zu lassen. Auch hier entspricht die Dau-
er der Dichtheit und Beständigkeit zumindest der Le-
bensdauer des Gehäuses oder der Batterie. Die Au-
ßenlage 4 kann wie die Innenlage 3 aus wenigstens
einem Kunststoff oder aus einer Mischung von Kunst-
stoffen bestehen und insbesondere als eine Kunst-
stofffolie mit einer Dicke zwischen 5 μm und 150 μm
und vorzugsweise von 23 μm ausgebildet sein. Die
Außenlage 4 bildet vorzugsweise eine Außenseite 9
des Gehäuses.

[0043] Zwischen der Innenlage 3 und der Außenla-
ge 4 weist der Faserverbund 2 eine Zwischenlage 5
aus einem ein Fasermaterial aufweisenden Material
auf. Die Zwischenlage 5 ist in Dickenrichtung d bei-
spielsweise zwischen 50 μm und 2 mm und vorzugs-
weise 0,5 mm dick. Aufgrund der mechanischen Ei-
genschaften der Zwischenlage in Verbindung mit ih-
rer Stärke beziehungsweise Dicke in der Dickenrich-
tung d bildet die Zwischenlage 5 eine Stützlage aus,
die alleine oder in Verbindung mit wenigstens einer
der oder allen anderen Lagen 3, 4, 6, 7, 8 im Wesentli-
chen formstabil ist. Bei mechanischer Belastung, bei-
spielsweise durch ihr Eigengewicht, knickt die form-
stabile Zwischenlage 5 beziehungsweise der Faser-
verbund 2 nicht lokal begrenzt ab, sondern biegt
sich vielmehr verteilt über ihre beziehungsweise sei-
ne Oberfläche 10. Die Oberfläche 10 der Zwischenla-
ge 5 weist in die oder entgegen der Dickenrichtung d.

[0044] Die Zwischenlage 5 ist zumindest teilweise
aus einem ein Fasermaterial aufweisenden Material
gebildet. Insbesondere besteht die Zwischenlage 5
aus dem Fasermaterial. Geeignete Fasermaterialien
sind beispielsweise Rohpapier, Karton oder Textilfa-
sern, beispielsweise Vliesmaterial.
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[0045] Die mechanische Stabilität der Zwischenlage
5 kann durch Feuchtigkeit beeinträchtigt werden. Um
einen Kontakt der Zwischenlage 5 mit Feuchtigkeit
und dem Elektrolyt zu vermeiden, ist diese zwischen
der Innenlage 3 und der Außenlage 4 angeordnet.
Beispielsweise ist die Zwischenlage 5 direkt an der
Außenlage 4 befestigt.

[0046] Im Inneren des Gehäuses angeordnete Be-
standteile der Batterie und insbesondere der Elek-
trolyt kann in seiner Funktion durch in das Gehäuse
eindringende Gase, insbesondere Sauerstoff, beein-
trächtigt werden. Um zu verhindern, dass Gase wie
Sauerstoff durch den Faserverbund 2 ins Innere des
Gehäuses eindringen, weist der Faserverbund 2 vor-
zugsweise eine gas- und insbesondere sauerstoff-
dichte Trennlage 6 auf, die zwischen der Innenlage
3 und der Außenlage 4 angeordnet ist. Die Trennla-
ge 6 bildet eine Gasbarriere aus, die nicht nur verhin-
dert, dass Gas von außen durch den Faserverbund 2
ins Innere des Gehäuses ein-, sondern auch vom In-
neren des Gehäuses durch den Faserverbund 2 aus
dem Gehäuse austreten kann.

[0047] Die Trennlage 6 kann insbesondere zwischen
der Innenlage 3 und der Zwischenlage 5 angeordnet
sein, sodass im Inneren des Gehäuses vorhandene
Gase nicht zur Zwischenlage 5 gelangen.

[0048] Insbesondere eine Metallfolie ist als Gasbar-
riere geeignet. Die Metallfolie kann aus einem im We-
sentlichen reinen Metall oder aus einer Metalllegie-
rung gefertigt sein. Ein leichtes geeignetes Metall ist
Aluminium, sodass die Trennlage 6 vorzugsweise als
eine Aluminiumfolie mit einer Dicke zwischen 5 μm
und 150 μm, vorzugsweise 15 μm ausgebildet ist. Al-
ternativ kann die Trennlage 6 durch ein Beschich-
tungsverfahren im Faserverbund 2 ausgebildet sein.
Beispielsweise kann das Metall und insbesondere
das Aluminium durch Verdampfen mit einer Schicht-
dicke von zum Beispiel 5 μm aufgebracht sein.

[0049] Die Trennlage 6 kann stoffschlüssig mit der
Zwischenlage 5 verbunden sein. Die stoffschlüssi-
ge Verbindung kann beispielsweise durch den Be-
schichtungsprozess der Trennlage 6 auf der Zwi-
schenlage 5 ausgebildet sein. Ist die Trennlage 6
als eine Folie ausgebildet, so kann sie mit der Zwi-
schenlage 5 beispielsweise verklebt sein. Insbeson-
dere können die Trennlage 6 und die Zwischenlage
5 miteinander durch eine Laminatschicht 7 verbun-
den sein. Die Laminatschicht 7 kann ein thermoplas-
tischer Kunststoff, beispielsweise Polyolefin, oder ein
Lack sein. Im Lack enthaltende Lösungsmittel kön-
nen jedoch womöglich nur schwer durch die ande-
ren Lagen des Faserverbundes 2 hindurch aus der
Laminatschicht 7 heraustreten. Die Verwendung des
thermoplastischen Kunststoffes erfordert nicht, dass
Lösungsmittel aus der Laminatschicht 7 austreten.
Es reicht aus, den thermoplastischen Kunststoff zwi-

schen der Zwischenlage 5 und der Trennlage 6 an-
zuordnen und dieses Lagenpaket ausreichend zu er-
wärmen, um die Zwischenlage 6 und die Trennlage 6
miteinander zu verlaminieren.

[0050] Im Betrieb der Batterie können im Inneren
der Batterie korrosive Materialen und insbesonde-
re Gase, beispielsweise Fluorwasserstoffe, entste-
hen, die insbesondere die Trennlage 6 durch Kor-
rosion beschädigen können. Um eine Beschädigung
der Trennlage 6 und dadurch eine potenzielle Beein-
trächtigung der Funktion der Batterie durch eindrin-
genden Sauerstoff zu verhindern, kann zwischen der
Trennlage 6 und der Innenlage 3 eine Korrosions-
schutzlage 8 angeordnet sein. Insbesondere können
die Innenlage 3 und die Trennlage 6 an die Korrosi-
onsschutzlage 8 angrenzen und an dieser befestigt
sein. Für den Schutz der Trennlage 6 vor der Korro-
sion durch Fluorwasserstoffe haben sich Chrom VI
freies Chromphosphat, Zirkonfluorid oder Titanfluorid
als brauchbar erwiesen.

[0051] Zusammenfassend ist also festzuhalten,
dass zumindest eine der Wandungen 1 der Batterie
wenigstens abschnittsweise aus dem Faserverbund
2 gebildet ist, wobei der Faserverbund 2 mehrere La-
gen 3 bis 8 und vorzugsweise die elektrolytbestän-
dige und -dichte Innenlage 3, die feuchtigkeitsdich-
te und -beständige Außenlage 4, die selbsttragende
Zwischenlage 5, die Gas aus dem Inneren des Ge-
häuses nicht durch den Faserverbund 2 nach außen
treten lassende Trennlage 6 und die die Zwischen-
lage 5 an der Trennlage 6 fixierende Laminatschicht
7 aufweist. Zum Schutz der Trennlage 6 kann der
Faserverbund 2 optional die Korrosionsschutzlage 8
aufweisen, die zwischen der Innenseite 9 und der
Trennlage 6 angeordnet und beispielsweise über die
Laminatschicht 7 mit der Trennlage 6 fest verbunden
ist. Alle Lagen 3 bis 8 des Faserverbundes 2 können
an benachbarten Lagen durch Verkleben oder Lami-
nieren befestigt sein.

[0052] Fig. 2 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer er-
findungsgemäß ausgestalteten Batterie 11 mit einem
Gehäuse 12 und zwei Anschlusselementen 13, 14
zum Anschließen der elektrochemischen Zelle an ei-
nen Energieverbraucher und/oder eine Energiequel-
le.

[0053] Das Gehäuse 12 ist im Wesentlichen prisma-
tisch, zylindrisch oder kastenförmig und mit einer im
Wesentlichen rechteckförmigen Grundfläche ausge-
bildet. Das Gehäuse 12 weist sechs Seiten auf, wo-
bei eine Oberseite 15 mit den Anschlusselementen
13, 14 versehen ist. Eine der Oberseite 15 gegen-
überliegend angeordnete Unterseite 16 des Gehäu-
ses 12 dient im Ausführungsbeispiel der Fig. 2 dem
Gehäuse 12 als Standfläche, auf dem das Gehäuse
12 auf einem Untergrund selbstständig stehen kann.
Die Oberseite 15 kann als eine obere und die Unter-
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seite 16 als eine untere Wandung 1 des Gehäuses
12 bezeichnet werden.

[0054] Zwischen der Oberseite 15 und der Untersei-
te 16 weist das Gehäuse 12 vier seitliche Wandun-
gen 1 auf, die zusammen mit der Oberseite 15 und
der Unterseite 16 das Innere des Gehäuses 12 um-
schließen. Von den zwischen der Oberseite 15 und
der Unterseite 16 angeordneten seitlichen Wandun-
gen 1 sind nur die seitlichen Wandungen 17, 18 in der
Fig. 2 sichtbar.

[0055] Jede der Wandungen 15 bis 18 kann zumin-
dest abschnittsweise aus dem Faserverbund 2 gefer-
tigt sein. Um eine maximale Gewichtsersparnis mit
Bezug auf ein Metallgehäuse zu erreichen, ist vor-
zugsweise das gesamte Gehäuse 12 aus dem Faser-
verbund 2 gefertigt.

[0056] Der Faserverbund 2 kann zunächst schlauch-
förmig ausgebildet vorliegen, wobei insbesondere die
die Oberseite 15 und die Unterseite 16 ausbilden-
den Abschnitte des Faserverbundes 2 als Kragen des
rohrförmigen Faserverbundes 2 ausgebildet sind.

[0057] Um die Unterseite 16 auszuformen, können
einander gegenüberliegend ausgebildete Seiten 19,
20 eines der Kragen zunächst miteinander in Kon-
takt gebracht und wenigstens eine Siegelnaht 21 aus-
bildend so aneinander befestigt werden, sodass sie
eine Öffnung des röhrenförmigen Faserverbundes
2 und die Unterseite 16 ausbildend schließen. Bei-
spielsweise können die einander gegenüberliegen-
den Seiten 19, 20 entlang der Siegelnaht 21 mitein-
ander verschweißt oder verklebt sein.

[0058] Um die Stabilität des aus dem Faserverbund
2 gefertigten Gehäuses 12 zu verbessern, kann der
Faserverbund 2 box- oder kistenförmig gefaltet wer-
den, sodass er Faltkanten 22 aufweist. Die Faltkanten
22 können die Außenkanten des Gehäuses 12 aus-
bilden und dieses so stabilisieren, dass das Gehäu-
se 12 einfach handhabbar ist, ohne dass die im Ge-
häuse 12 angeordnete elektrochemische Zelle me-
chanisch überlastet wird.

[0059] Solange die Oberseite 15 noch offen ist, kann
die elektrochemische Zelle in das Gehäuse 12 ohne
Weiteres eingesetzt werden. Sobald die elektroche-
mische Zelle in das Gehäuse 12 eingesetzt ist, kann
das Gehäuse 12 auch an der Oberseite 15 geschlos-
sen werden. Zum Beispiel können einander gegen-
überliegend angeordnete Seiten 23, 24 des der Un-
terseite 16 gegenüberliegenden Kragens der Ober-
seite 15 wie die Seiten 19, 20 miteinander in Kontakt
gebracht und eine Siegelnaht 25 ausformend anein-
ander befestigt werden.

[0060] Durch den Faltvorgang zur Ausbildung der
Faltkanten 22 und das Verschließen der Oberseite 15

und der Unterseite 16 stehen im Bereich der Ober-
seite 15 und der Unterseite 16 laschenförmige Ab-
schnitte 26, 27 des Faserverbundes 2 über einan-
der gegenüberliegenden seitlichen Wandungen 17
über, wobei im Ausführungsbeispiel der Fig. 2 nur die
aus der Zeichenebene hinausweisenden laschenför-
migen Abschnitte 26, 27 der Oberseite 15 und der
Unterseite 16 gezeigt sind. Um die Handhabung des
Gehäuses 12 zu vereinfachen, sind die laschenför-
migen Abschnitte 26, 27 auf die seitliche Wandung
17 gefaltet und dort befestigt. Durch ein Umfalten der
laschenförmigen Abschnitte 26, 27 auf die seitlichen
Wandungen 17 vereinfacht sich nicht nur die Handha-
bung des Gehäuses 12. Vielmehr entstehen dadurch
weitere Faltkanten 22, welche die Stabilität des Ge-
häuses 12 zusätzlich verbessern.

[0061] Die Anschlusselemente 13, 14 sind elektrisch
leitfähig mit der elektrochemischen Zelle im Inneren
des Gehäuses 12 verbunden und ragen durch die
Oberseite 15. Beispielsweise ist die Oberseite 15 mit
Durchführungsöffnungen für die Anschlusselemente
13, 14 versehen. Um zu verhindern, dass Feuchtig-
keit oder Gase durch die Durchführungsöffnungen
hindurchtreten, sind die Anschlusselemente 13, 14
mit Dichtelementen 28, 29 versehen, wobei die Dich-
telemente 28, 29 dichtend an den Anschlusselemen-
ten 13, 14 und dem Faserverbund 2 anliegen. Die
Dichtelemente 28, 29 sind vorzugsweise aus einem
Kunststoff und insbesondere durch Umspritzen der
Anschlusselemente 13, 14 und eines Teils des Fa-
serverbundes 12 gefertigt.

[0062] Im Inneren des Gehäuses 12 können im Be-
trieb der Batterie Gase entstehen, die den Innendruck
des Gehäuses 12 ansteigen lassen können. Damit
der steigende Innendruck des Gehäuses 12 dieses
nicht untolerierbar verformt, weist das Gehäuse 12 ei-
ne Druckablassöffnung 30 auf, die Gas bei Erreichen
eines vorgegebenen Innendruckes aus dem Gehäu-
se 12 entweichen lässt. Die Druckablassöffnung 30
kann mit einer fluiddichten und elektrolytbeständigen
Folie abgedichtet sein, die beispielsweise auf der In-
nenseite 9 und/oder der Außenseite 9’ auf den Fa-
serverbund 2 geklebt ist. Übersteigt der Innendruck
den vorgegebenen Maximaldruck, so kann die Folie
reißen und Gas durch die Druckablassöffnung 30 aus
dem Gehäuse 12 entweichen.

[0063] Alternativ zu der aufgeklebten Folie kann die
Druckablassöffnung 30 durch die Trennlage 4 und
optional zusätzlich durch die Korrosionsschutzlage 8
und/oder die Innenlage 3 gedichtet sein. Insbesonde-
re kann der Faserverbund 2 im Bereich der Druckab-
lassöffnung 30 zumindest ohne die Zwischenlage 5
ausgeformt sein.

[0064] Ein zum Betrieb der Batterie 11 gegebenen-
falls benötigter Elektrolyt kann zusammen mit der
elektrochemischen Zelle in das Gehäuse 12 ein-
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geführt werden. Es kann jedoch vorteilhaft sein,
zunächst lediglich die elektrochemische Zelle, bei-
spielsweise eine Elektrodenanordnung, in das Ge-
häuse 12 einzusetzen und den Elektrolyt erst in das
Gehäuse 12 einzufüllen, wenn die Anschlusselemen-
te 13, 14 mit der Elektrodenanordnung verbunden
und das Gehäuse 12 an der Oberseite 15 und der
Unterseite 16 geschlossen sind. Hierzu kann das Ge-
häuse 12 eine Einfüllöffnung für den Elektrolyt auf-
weisen, die entsprechend der Druckablassöffnung 13
beispielsweise mit Folien verschlossen sein kann. Al-
ternativ kann der Elektrolyt durch die Druckablassöff-
nung 13 in das Gehäuse 12 eingefüllt werden, bevor
die Druckablassöffnung 13 geschlossen wird.
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Patentansprüche

1.  Batterie (11) mit einem Gehäuse (12) und einer
im Gehäuse (12) angeordneten elektrochemischen
Zelle zur Speicherung elektrischer Energie, dadurch
gekennzeichnet, dass das Gehäuse (12) wenigs-
tens eine Wandung (1) aus einem Kunststoff laminier-
ten Faserverbund (2) aufweist.

2.    Batterie (11) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Faserverbund (2) an seiner
ins Innere des Gehäuses (12) weisenden Innenseite
(9) dauerhaft elektrolytbeständig und -dicht ausgebil-
det ist.

3.  Batterie (11) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Faserverbund (2) an sei-
ner vom Inneren des Gehäuses (12) wegweisenden
Außenseite (9’) dauerhaft feuchtigkeitsbeständig und
-dicht ausgebildet ist.

4.  Batterie (11) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass der Faserverbund
(2) mehrlagig mit einer Innenlage (3), einer Außenla-
ge (4) und einer zwischen der Innenlage (3) und der
Außenlage (4) angeordneten Zwischenlage (5) auf-
gebaut ist, wobei die Zwischenlage (5) im Wesentli-
chen formstabil und aus einem ein Fasermaterial auf-
weisenden Material gefertigt ist.

5.  Batterie (11) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der Faserverbund
(2) eine eine Gasbarriere ausbildende Trennlage (6)
aufweist.

6.  Batterie (11) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der Faserverbund
(2) eine Korrosionsschutzlage (8) aufweist.

7.  Batterie (11) nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (12)
aus dem Faserverbund (2) ausgeformt ist, wobei
der Faserverbund (2) zur Ausformung des Gehäuses
(12) gefaltet ist.

8.  Batterie (11) nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (12)
ein Gehäuse (12) einer Batteriezelle der Batterie (11)
ist.

9.    Batteriesystem mit wenigstens einer Batterie
(11), dadurch gekennzeichnet, dass die Batterie
(11) eine Batterie (11) nach einem der Ansprüche 1
bis 8 ist.

10.  Kraftfahrzeug mit wenigstens einer Antriebsen-
ergie übertragend, mit einer Antriebsvorrichtung des
Kraftfahrzeuges verbundenen Batterie (11), dadurch

gekennzeichnet, dass die Batterie (11) nach einem
der Ansprüche 1 bis 8 ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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